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StadtwerkeFix2 Strom 2026 
Besondere Bedingungen der Stadtwerke Herne AG 
1. Vertragsschluss /Lieferbeginn/Bonitätsauskunft 
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich. 
1.1. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle 

für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 
1.2. Kann der Kunde aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auftragsertei-

lung beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen. Der Kunde 
verpflichtet sich, dem Lieferanten seinen Zählerstand zum Vertragsbeginn mitzuteilen.  

1.3. Der Lieferant behält sich vor, zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Vertragsverhältnisses im Einzelfall Auskünfte der Creditreform Boniversum GmbH zur Bonität des Kunden einzuholen. 

1.4. Der Kunde verzichtet auf papierbasierte Kommunikation und erklärt sich einverstanden mit per E-Mail zugestellter oder 
zum Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerechnung). 
Der Kunde ist berechtigt sämtliche online abwickelbaren Vorgänge im Online-Kundencenter auf www.energie-von-ne-
benan.de bzw. www.stadtwerke-herne.de durchzuführen. Dem Kunden ist es jederzeit gestattet, für Anzeigen und Erklärun-
gen wie z.B. Anfechtung, Rücktritt, Widerruf oder Kündigung von der elektronischen bzw. online-basierten Kommunikation 
abzuweichen und die Schriftform zu wählen. Sämtliche Mitteilungen zur Durchführung dieses Vertragsverhältnisses, ins-
besondere Preisanpassungen, Anpassungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen etc., werden in Textform, z. B. als 
Dateianhang im PDF-Format im Online-Kundencenter zur Verfügung gestellt. Der Kunde erhält bei jeder neuen Mitteilung 
für ihn im Online-Kundencenter eine E-Mail. Der Kunde verpflichtet sich, eine etwaige Änderung seiner E-Mail-Adresse dem 
Lieferanten unverzüglich mitzuteilen. Auf ausdrücklichen Wunsch ist eine papierbasierte Kommunikation möglich. Mah-
nungen werden postalisch verschickt. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächli-
chem Aufwand in Rechnung. Wird auf Wunsch des Kunden eine Rechnungskopie postalisch verschickt, wird diese mit 10 
€ berechnet. 

2. Preise/Preisanpassung/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen 
2.1.  Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 2.2 bis 2.6 zusammen. 
2.2. Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis Energie in der sich aus dem 

Vertrag ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem 
Tarif anfallen. (unabhängig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten die Kosten für Vertrieb 
und Energiebeschaffung sowie - wenn der Kunden die Lieferung von Ökostrom gewählt hat - die Kosten für den Erwerb und 
die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3 Nr. 29 EEG. 

2.3. Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende Preisbestandteile nach den Ziffern 2.3.1 bis 2.3.10 und 2.6. 
Die für das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den Ziffern 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 - 2.3.9 
werden bis zum 25.10. eines Kalenderjahres von den Übertragungsnetztreibern im Internet veröffentlicht (derzeit: 
www.netztransparenz.de). Im Einzelnen: 
2.3.1. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzufüh-

rende Netzentgelte in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der Netzentgelte beträgt für das Kalenderjahr 2025: 
Arbeitspreis (AP) Netznutzungsentgelt 5,990 ct/kWh (netto), 7,128 ct(kWh) brutto; Grundpreis (GP) Netznutzungs-
entgelt 72 €/p.a (netto); 85,68 €/p.a (brutto). Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalen-
derjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der 
Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der Stromnetzentgeltverordung (StromNEV) und sonstige Bestimmungen 
des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösober-
grenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils geltende Höhe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. 

2.3.1.1. Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ge-
genüber dem Lieferanten wirksam werden. 

2.3.1.2. Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung, oder gilt für den 
Kunden ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singuläres Netznutzungsentgelt 
nach § 19 Abs. 3 StromNEV, bzw. ändert sich dies während der Vertragslaufzeit und stellt der Netzbetrei-
ber dem Lieferanten deshalb abweichende Netznutzungsentgelte in Rechnung, so gilt diese Änderung 
auch für die Abrechnung des Lieferanten gegenüber dem Kunden. Dies kann dazu führen, dass Entgelte 
für vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung 
der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen. 
Der Kunde wird über die Änderungen spätestens mit der nächsten Rechnung oder Abschlagsforderung 
informiert. 
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2.3.1.3. Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festgesetzten Er-
lösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder 
Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vertrages das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. 
bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rückwirkend angewendete Netznutzungsent-
gelt ebenso rückwirkend maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für vorangegangene Zeiträume 
– gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrages oder der Belieferung der jeweiligen Entnahmestellen 
durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurückgezahlt werden müssen 

2.3.1.4. Ziff. 2.3.1.3 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlösobergrenze von dem Netz des Netzbetrei-
bers vorgelagerten Netzbetreiber, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten 
Netzbetreibers zur Folge haben. 

2.3.1.5. Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 2.3.1.2 bis 2.3.1.4 werden jeweils mit dem für 
den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst, dies gilt nicht, wenn der 
Basiszinssatz negativ ist. 

2.3.2. Das vom Lieferanten an den Netzbetreiber abzuführende Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb mit 
Messeinrichtungen und Messsystemen in der jeweils geltenden Höhe. Die derzeitige Höhe des Entgelts für den kon-
ventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen beträgt für das Kalenderjahr 2025 13,99 
€/Jahr(netto),16,65 €/Jahr(brutto). Die Kosten für jeden weiteren konventionellen Zähler betragen monatlich 
……€/Jahr(netto), …..€/Jahr(brutto) und werden zusätzlich berechnet. Verlangt der Kunde als weitere Ausstattung ein 
intelligentes Messsystem oder eine moderne Messeinrichtung im Sinne des MsbG, schuldet der Kunde nach den 
Vorgaben des MsbG grundsätzlich dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Liefe-
rant ist zur Zahlung des Messstellenbetriebsentgelts gegenüber dem Messstellenbetreiber verpflichtet. Der Netzbe-
treiber ermittelt das Entgelt nach Satz 1 zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen 
Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der Anreizregulierungsverordnung (ARegV), der Strom-
netzentgeltverordnung (StromNEV) und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. 
eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils 
geltende Höhe des Entgelts für den Messstellenbetrieb auf seiner Internetseite.    
                       
Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten 
Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung i. S. d. MsbG ausgestattet, entfällt der Preisbestandteil nach 
Ziffer 2.3.2. für diese Marktlokation. In diesem Fall schuldet nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich der Kunde 
dem Messstellenbetreiber das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist nach Ziffer 2.3.3 zur Zahlung 
des Messstellenbetriebsentgelts gegenüber dem Messstellenbetreiber verpflichtet. 

2.3.3. Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kun-
den verpflichtet, das Entgelt für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen oder modernen Messein-
richtungen für belieferte Marktlokationen des Kunden an den Messstellenbetreiber abzuführen, zahlt der Kunde die-
ses Entgelt in der jeweils vom grundzuständigen Messstellenbetreiber auf seiner Internetseite veröffentlichten Höhe. 
Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrags 
vom Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Um-
stände bekannt sind. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur 
Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtun-
gen zu treffen, wonach der grundzuständige Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten abrechnet, soweit der 
Lieferant sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte durch den grundzustän-
digen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. Ziffer 2.3.2 Absatz 2 gilt entsprechend. 

2.3.4. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen 
zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die Kon-
zessionsabgabe beträgt für das Kalenderjahr 2025 1,990 ct/kWh(netto), 2,368 ct/kWh(brutto). Die Höhe der Konzes-
sionsabgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem 
betreffenden Landkreis nach Maßgabe von § 2 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vereinbarten Konzessi-
onsabgabensatz in der jeweils gültigen Höhe. 

2.3.5. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG in der jeweils geltenden Höhe. 
Die KWKG Umlage beträgt im Kalenderjahr 2025 0,277ct/kWh(netto); 0,329 ct/kWh(brutto) für den Jahresverbrauch 
bis 1.000.000 kWh. 

2.3.6. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV in der 
jeweils geltenden Höhe. Die § 19-StromNEV-Umlage beträgt für das Kalenderjahr 2025 1,558 ct/kWh(netto); 1,853 
ct/ kWh(brutto) für Jahresverbrauchsmengen bis 1.000.000 kWh. Ab 01.01.2025 wird mit der § 19-StromNEV-Um-
lage der Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) 
gemäß Ziffer 2.3.7 als Aufschlag für besondere Netznutzung abgerechnet. Zusätzlich werden die Kosten, die mit der 
Wasserstoffumlage (Ziffer 2.3.9.) ausgeglichen werden sollen, derzeit in die § 19 StromNEV-Umlage eingerechnet. 

2.3.7. Ab dem 01.01.2025 den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag für besondere einspeisesei-
tige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).  Der Aufschlag für besondere einspeiseseitige 



  

 

KundenCenter Herne  
Berliner Platz 9  
44623 Herne 

 KundenCenter Wanne  
Hauptstraße 263  
44649 Herne 

 02323 592 555  
kundenservice@stadtwerke-herne.de  
www.stadtwerke-herne.de 

Netznutzung beträgt für das Kalenderjahr 2025 1,558 ct/kWh(netto) 1,853 ct/ kWh(brutto). Mit dem Aufschlag wer-
den die Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Wälzung EE-bedingter Mehrkosten durch 
nachgelagerte Netzbetreiber entstehen. Diese Kosten werden nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) 
zusammen mit der § 19-StromNEV-Umlage als Aufschlag für besondere Netznutzung abgerechnet. 

2.3.8. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG in der 
jeweils geltenden Höhe. Die Offshore-Netzumlage betragt für das Jahr 2025 für Kunden mit einem Jahresverbrauch 
bis 1.000.00 kWh 0,816 ct/kWh (netto); 0,971 ct/kWh (brutto). 

2.3.9. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG. 
Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung 
der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entstehen.  Die Kos-
ten, die mit der Wasserstoffumlage ausgeglichen werden sollen, werden derzeit in die § 19 StromNEV-Umlage (Zif-
fer 2.3.6) eingerechnet 

2.3.10. Die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Die Stromsteuer beträgt für das Jahr 2025 2,050 ct/kWh(netto); 
2,050 ct/kWh (brutto). 

2.4. Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage  oder sonstige hoheitlich auferlegte Belas-
tung negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe. 

2.5. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.2 bis 2.3. und 2.6 
nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehen-
den Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Ener-
gie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder oder 
Ähnliches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leis-
tungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer 
Umlagen) zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach 
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzli-
che Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) 
zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde 
wird über eine solche Weiterberechnung spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform infor-
miert. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Weiterberechnung zu kündigen. 

2.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 2.2 bis 2.3 an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteilen 
netto sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 2.5 die Um-
satzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an (derzeit 19 %). 

2.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei der Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 2.3.1 bis 2.3.10, 2.5 und 
2.6 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

3. Messtellenbetrieb 
3.1. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses 

Ver trags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stel-
len dem Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb und Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer 2.3.2 und 
2.3.3 in Rechnung. 

4. Netzbetreiber 
4.1. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Herne ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, 

Amtsgericht Bochum HRB 9354. 

5. Stromkennzeichnung 
5.1. Die vom Lieferanten im Jahr 2025 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 2,3 

% Kernkraft, 35,7 % Kohle, 14,5 % Erdgas, 1,3 % Sonst. fossile Brennstoffe, 46,2 % Strom aus Erneuerbarer Energie mit 
Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage, 0,0 % Erneuerbarer Energie, finanziert aus der EEG-Umlage, 
424 g/kWh CO²-Emissionen, 0,0001 g/kWh Radioaktiver Abfall. 

5.2. Bei Wahl der Zusatzoption „Ökostrom“: Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 0,0 % 
Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,0 % Sonst. fossile Brennstoffe, 50,9 % Strom aus Erneuerbarer Energie,gefördert 
nach EEG, 49,1 % sonstige Erneuerbaren Energien, 0 g/kWh CO²-Emissionen, 0 g/kWh Radioaktiver Abfall. 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-herne.de/strommix 
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	2.3.6. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV in der jeweils geltenden Höhe. Die § 19-StromNEV-Umlage beträgt für das Kalenderjahr 2025 1,558 ct/kWh(netto); 1,853 ct/ kWh(brutto) für Jahresv...
	2.3.7. Ab dem 01.01.2025 den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).  Der Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung beträgt fü...
	2.3.8. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG in der jeweils geltenden Höhe. Die Offshore-Netzumlage betragt für das Jahr 2025 für Kunden mit einem Jahresverbrauch bis 1.000.00 kWh 0,816 ct...
	2.3.9. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben...
	2.3.10. Die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Die Stromsteuer beträgt für das Jahr 2025 2,050 ct/kWh(netto); 2,050 ct/kWh (brutto).

	2.4. Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage  oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe.
	2.5. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.2 bis 2.3. und 2.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Me...
	2.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 2.2 bis 2.3 an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteilen netto sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 2.5 die Umsatzsteuer i...
	2.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei der Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 2.3.1 bis 2.3.10, 2.5 und 2.6 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

	3. Messtellenbetrieb
	3.1. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Ver trags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellen dem Ku...

	4. Netzbetreiber
	4.1. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Herne ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, Amtsgericht Bochum HRB 9354.

	5. Stromkennzeichnung
	5.1. Die vom Lieferanten im Jahr 2025 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 2,3 % Kernkraft, 35,7 % Kohle, 14,5 % Erdgas, 1,3 % Sonst. fossile Brennstoffe, 46,2 % Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsn...
	5.2. Bei Wahl der Zusatzoption „Ökostrom“: Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 0,0 % Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,0 % Sonst. fossile Brennstoffe, 50,9 % Strom aus Erneuerbarer Energie,gefördert nach EEG, 49...
	Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-herne.de/strommix

	1. Vertragsschluss /Lieferbeginn/Bonitätsauskunft
	1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich.
	1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.
	1.3. Kann der Kunde aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auftragserteilung beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen. Der Kunde verp...
	1.4. Der Lieferant behält sich vor, zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses im Einzelfall Auskünfte der Creditreform Boniversum GmbH zur Bonität des Kunden einzuholen.
	1.5. Der Kunde verzichtet auf papierbasierte Kommunikation und erklärt sich einverstanden mit per E-Mail zugestellter oder zum Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerechnung). Der Kunde ist ...

	2. Preise/Preisanpassung/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
	2.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird kalkuliert auf Grundlage der Kosten, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif (unabhängig vom Zeitpunkt des jeweils einzeln...
	Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten dem Lieferanten des Messstellenbetreibers in Rechnung gestellt werden – das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die vom Lieferanten an den N...
	2.2. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.1und 2.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweil...
	2.3. Zusätzlich fällt auf den Preis nach Ziffer 2.1 und 2.2 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an (derzeit: 19 %).
	Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 2.2 und 2.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

	3. Messstellenbetrieb
	3.1. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellen dem Kun...

	4. Netzbetreiber
	4.1. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Herne ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, Amtsgericht Bochum HRB 9354.

	5. Stromkennzeichnung
	5.1. Die vom Lieferanten im Jahr 2025 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 2,3 % Kernkraft, 35,7 % Kohle, 14,5 % Erdgas, 1,3 % Sonst. fossile Brennstoffe, 46,2 % Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsn...
	5.2. Bei Wahl der Zusatzoption „Ökostrom“: Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 0,0 % Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,0 % Sonst. fossile Brennstoffe, 50,9 % Strom aus Erneuerbarer Energie, gefördert nach EEG, 4...
	Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-herne.de/strommix

	1. Vertragsschluss /Lieferbeginn/Bonitätsauskunft
	1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich.
	1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.
	1.3. Kann der Kunde aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auftragserteilung beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen. Der Kunde verp...
	1.4. Der Lieferant behält sich vor, zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses im Einzelfall Auskünfte der Creditreform Boniversum GmbH zur Bonität des Kunden einzuholen.
	1.5. Der Kunde verzichtet auf papierbasierte Kommunikation und erklärt sich einverstanden mit per E-Mail zugestellter oder zum Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerechnung). Der Kunde ist ...
	1.6. Lieferung von Ökostrom: Die Lieferung stammt aus ganz Europa und aus allen Bereichen der erneuerbaren Energien.Die Ökostrom-Herkunftsnachweise stammen aus nachhaltigen Anlagen, die die gesetzlich vorgesehenen Umweltstandards erfüllen und an das ...

	2. Preise/Preisanpassung/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
	2.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 2.2 bis 2.6 zusammen.
	2.2. Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis Energie in der sich aus dem Vertrag ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tari...
	2.3. Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie folgende Preisbestandteile nach den Ziffern 2.3.1 bis 2.3.10 und 2.6. Die für das jeweils folgende Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den Ziffern 2.3.5, 2.3.6 - 2.3.9 werden...
	2.3.1. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführende Netzentgelte in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der Netzentgelte beträgt für das Kalenderjahr 2024 Arbeitspreis (AP)Netzentgel...
	2.3.1.1. Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem Lieferanten wirksam werden.
	2.3.1.2. Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festgesetzten Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien diese...
	2.3.1.3. Ziff. 2.3.1.3 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Erlösobergrenze von dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreiber, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben.
	2.3.1.4. Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 2.3.1.2 bis 2.3.1.3 werden jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst, dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist.

	2.3.2. Das vom Lieferanten an den Netzbetreiber abzuführende Entgelt für den konventionellen Messstellenbetrieb mit Messeinrichtungen und Messsystemen in der jeweils geltenden Höhe. Die derzeitige Höhe des Entgelts für den konventionellen Messstellenb...
	Wird oder ist eine nach diesem Vertrag vom Lieferanten belieferte Marktlokation des Kunden mit einem intelligenten Messsystem oder einer modernen Messeinrichtung i. S. d. MsbG ausgestattet, entfällt der Preisbestandteil nach Ziffer 2.3.2. für diese Ma...

	2.3.3. Ist der Lieferant aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kunden verpflichtet, das Entgelt für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen oder modernen Messeinrichtungen für beli...
	2.3.4. Die vom Lieferanten an den zuständigen Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die Konzessionsabgabe beträgt fü...
	2.3.5. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlagenach § 12 EnFG in der jeweils geltenden Höhe. Die KWK-G Umlage beträgt im Kalenderjahr 2025 0,277 Cent pro kWh(netto); 0,329 ct/kWh(brutto) für den Jahresverbrauch bis 1.000.000 kWh.
	2.3.6. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19 StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV in der jeweils geltenden Höhe. Die § 19-StromNEV-Umlage beträgt für das Kalenderjahr 2025 1,558 ct/kWh (netto); 1,853 ct/kWh (brutto) für Jahres...
	2.3.7. Ab dem 01.01.2025 den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A). Mit dem Aufschlag werden die Kosten ausgeglichen, die den Übertragun...
	2.3.8. Die vom Lieferanten an den Netztreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG in der jeweils geltenden Höhe. Die Offshore-Netzumlage beträgt für das Jahr 2025 für Kunden mit einem Jahresverbrauch bis 1.000.00 kWh 0,816 ct/k...
	2.3.9. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben...
	2.3.10. Die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der Stromsteuer beträgt für das Jahr 2025 0,2050 ct/kWh (netto),0,2050 ct/kWh (brutto).

	2.4. Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe.
	2.5. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.2, 2.3 und 2.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrko...
	2.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 2.2 bis 2.3 an den Kunden weitergegebenen Preisbestandteilen (netto) sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 2.5 die Umsatzsteuer...
	2.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die bei der Belieferung jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 2.3.1 bis 2.3.10, 2.5 und 2.6 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	2.8. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter der Telefonnummer 02323/592-555 oder im Internet unter www.stadtwerke-herne.de

	3. Messstellenbetrieb
	3.1. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kund...

	4. Netzbetreiber
	4.1. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Herne ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, Amtsgericht Bochum HRB 9354.

	5. Stromkennzeichnung
	Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen:
	0,0 % Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,0 % Sonst. fossile Brennstoffe, 59,0 % Strom aus Erneuerbarer Energie, gefördert nach EEG, 41,0 % sonstige Erneuerbaren Energien, nicht finanziert aus der EEG-Umlage, 0,0 %, 0 g/kWh CO²-Emissionen, 0 g/kWh...

	6. Steuerbare Verbrauchseinrichtung / Lieferung von Energie zum Laden von Elektrofahrzeugen
	6.1. Die Ladestation muss als steuerbare Verbrauchseinrichtung gem. § 14a EnWG durch den örtlichen Netzbetreiber anerkannt sein. Daher setzt die Strombelieferung neben den genannten Bedingungen voraus, dass der Ladestromverbrauch in der Kundenanlage d...
	6.2. Die vom Lieferanten an den Kunden gelieferte elektrische Energie wird vom Kunden ausschließlich zum Laden von Elektrofahrzeugen zu den Bedingungen dieses Vertrages eingesetzt.

	1. Vertragsschluss/Lieferbeginn/Bonitätsauskunft /Ökostrom
	1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich.
	1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Dieser hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind. Die Erstvertragslaufzeit (Lieferbeginn) beginn...
	1.3. Kann der Kunde aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auftragserteilung beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in Textform zu kündigen. Satz 1 gilt en...
	1.4. Bei Vorliegen negativer Bonitätsmerkmale, insbesondere bei Vorliegen einer negativen Auskunft der CEG Creditreform bzw. SCHUFA zu Merkmalen der Bonität des Kunden, kann der Lieferant den Auftrag des Kunden zur Stromlieferung ablehnen.
	1.5. Der Kunde verzichtet auf papierbasierte Kommunikation und erklärt sich einverstanden mit per E-Mail zugestellter oder zum Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerechnung). Der Kunde führ...
	1.6. Der Lieferant ist berechtigt, für den Fall, dass der Kunde sich nicht innerhalb von 3 Monaten nach Vertragsbeginn im Online-Kundencenter registriert, Mitteilungen jeglicher Art auf postalischen Wege zu übermitteln. Ziff. 1 Abs. 5 Satz 8 gilt ents...
	1.7. Lieferung von Ökostrom: Die Lieferung stammt aus ganz Europa und aus allen Bereichen der erneuerbaren Energien. Die Ökostrom-Herkunftsnachweise stammen aus nachhaltigen Anlagen, die die gesetzlich vorgesehenen Umweltstandards erfüllen und an das ...

	2. Preise / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	2.1. Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang den Arbeitspreis Energie. Der Arbeitspreis Energie bildet sich für jede Stunde neu und ist der nachfolgend beschriebene Spotmarktpreis für Lieferungen in dieser Stunde. Ist der maßgebliche Spotma...
	2.2. Der Spotmarktpreis ist der von der European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) derzeit unter der Bezeichnung „Transmission > Day-Ahead-Prices > Germany > BZN DE-LU“ (Zeitzone CET/CEST, Stundenpreise) veröffentlicht...
	Hierin enthalten sind die Kosten für den Vertrieb, insbesondere operative Vertriebskosten wie Personal- und Strukturierungskosten, Kosten für den Marktzugang, die Marge, ein Risikoaufschlag sowie die Kosten für den Erwerb und die Entwertung von Herkun...
	2.3. Zusätzlich zahlt der Kunde für den tatsächlichen Lieferumfang die Preisbestandteile nach den Absätzen a) bis i) in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe. Die für das folgende Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den Absätzen...
	Im Einzelnen:
	a. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden Netzentgelte.
	Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und je...
	Bei Marktlokationen an denen der Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt oder die nicht in Niederspannung beliefert werden, gilt, sofern nicht mit dem Netzbetreiber ein Monatsleistungspreis vereinbart ist, ein Jahresleistungspreissystem. Abrechnungsrel...
	aa) Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem Lieferanten wirksam werden.
	bb) Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung, oder gilt für den Kunden ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singuläres Netzentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV bzw. ändert sich dieses...
	cc) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vert...
	dd) Ziffer 2.3 a lit. cc) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erlösobergrenze des dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers z...
	ee) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 2.3 a) lit. bb) bis dd) werden jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist.
	ff) Bei mehreren Entnahmestellen bemisst sich der für den Leistungspreis maßgebliche Leistungsmaximalwert nach der zeitgleich summierten elektrischen Energie, welche der Kunde an den Marktlokationen der jeweiligen Entnahmestelle abnimmt, soweit und so...
	b. Der Kunde schuldet dem Messstellenbetreiber nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kunde...
	Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstände bekannt sind.  Der Lieferan...
	Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw.bzw. tagesscharf.
	c. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe.
	Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbar...
	d. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG.
	Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wär...
	Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des EnFG, z. B. §§ 21 bis 23, 30 oder 37 EnFG in Anspruch nimmt, wird er den Lieferanten unverzüglich über Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Lieferant...
	Der Lieferant berechnet dem Kunden die KWKG-Umlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt werden. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers, die z. B. aufgrund einer unzulässigen ...
	e. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende § 19-StromNEV-Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV.
	Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem V...
	Der Kunde trägt die § 19-StromNEV-Umlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt wird. Die Inanspruchnahme etwaiger Begünstigungen nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i. V. m. §§ 26, ...
	Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers gegenüber dem Lieferanten, die aufgrund einer unzulässigen Inanspruchnahme der Begünstigung nach Satz 4 entstanden sind, reicht der Lieferant an den Kunden weiter. Etwaige Rückzahlungen des Netzbetreibers an ...
	f. Ab dem 01.01.2025 den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A). Mit dem Aufschlag werden die Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsne...
	g. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG.
	Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Übertragungsnetzbetreibern durch Entschädigungszahlungen nach Maßgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Störungen oder Verzögerungen ...
	Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des § 17f EnWG i. V. m. §§ 12, 21 ff. EnFG in Anspruch nimmt, wird er den Lieferanten unverzüglich über Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Lieferanten ...
	Der Lieferant berechnet dem Kunden die Offshore-Netzumlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt wird. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers gegen den Lieferanten, die aufgru...
	h. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG.
	Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Wasserstofferzeugung durch Wasserelektrolyse entstehen. Die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage...
	i. Die Stromsteuer.
	Der Kunde versichert dem Lieferanten, Letztverbraucher i. S. d. StromStG zu sein. Er schuldet dem Lieferanten dann grundsätzlich den vollen Steuersatz.
	Sofern der Kunde geltend macht, dass er zu einer stromsteuerbefreiten oder -ermäßigten Stromentnahme berechtigt ist, wird er dies dem Lieferanten spätestens 10 Werktage vor Aufnahme der Belieferung bzw. – wenn der Lieferant den Kunden bereits beliefer...
	Einen späteren Wegfall der Befreiung, Begünstigung oder Versorgerstellung teilt der Kunde unverzüglich mit. Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Stromsteuer in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe.
	j. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.3 c) bis i) und 2.5 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Meh...
	2.4. Ist eine Umlage nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung  negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe.
	2.5. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 2.1 bis 2.4 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an.
	2.6. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	2.7. Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis nach Ziffer 1.1 des Preisblatts  sowie den Vertriebskostenaufschlag – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 2.3....

	3. Messstellenbetrieb
	3.1. Voraussetzung für den Vertrag ist das Vorhandensein eines intelligentes Messsystem.
	3.2. Die Menge der gelieferten Energie wird abweichend von Ziffer 2.1 der Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Herne AG zur Lieferung von Strom an Haushaltskunden/ Letztverbraucher mit SLP-Zählern der Stadtwerke Herne AG (außerhalb der Grund...
	3.3. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kund...

	4. Abrechnung
	4.1. Der Lieferant rechnet abweichend von Ziffer 2.5 der Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Herne AG zur Lieferung von Strom an Haushaltskunden/ Letztverbraucher mit SLP-Zählern der Stadtwerke Herne AG (außerhalb der Grundversorgung) oder ...

	5. Umzug
	5.1. Der Kunde ist verpflichtet, abweichend zu Ziffer 9.1 der Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Herne AG zur Lieferung von Strom an Haushaltskunden/ Letztverbraucher mit SLP-Zählern der Stadtwerke Herne AG (außerhalb der Grundversorgung) ...

	6. Stromkennzeichnung
	6.1. Die vom Lieferanten 2025 gelieferte elektrische Energie für den Ökostrombereich setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 0,0 % Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,...

	1. Vertragsschluss /Lieferbeginn/Bonitätsauskunft / Lieferung von Energie zum Betrieb einer Wärmepumpe
	1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich.
	1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.
	1.3. Kann der Kunde aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auftragserteilung beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Der Kunde verpflichtet sic...
	1.4. Der Lieferant behält sich vor, zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses im Einzelfall Auskünfte der Creditreform Boniversum GmbH zur Bonität des Kunden einzuholen.
	1.5. Der Kunde verzichtet auf papierbasierte Kommunikation und erklärt sich einverstanden mit per E-Mail zugestellter oder zum Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerechnung). Der Kunde ist ...
	1.6. Die vom Lieferanten an den Kunden gelieferte elektrische Energie wird vom Kunden ausschließlich zum Betrieb von Wärmepumpen zu den Bedingungen dieses Vertrages eingesetzt.

	2. Preise/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen/Preisanpassung nach billigem Ermessen
	2.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird kalkuliert
	auf Grundlage der Kosten, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen ((unabhängig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Er enthält folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messste...
	2.2. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziff. 2.1 und 2.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff. 2.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten...
	2.3. Zusätzlich fällt auf den nach Satz 1 erhöhten Preis und etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff. 2.2 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an (derzeit: 19 %).
	2.4. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziff. 2.2 und 2.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	2.5. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziff. 2.1- nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziff.2.2 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegeb...

	3. Messstellenbetrieb
	3.1. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses Vertrages, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem Kun...

	4. Netzbetreiber
	4.1. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Herne ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623 Herne, Amts-gericht Bochum HRB 9354

	5. Stromkennzeichnung
	5.1. Die vom Lieferanten im Jahr 2025 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 2,3 % Kernkraft, 35,7 % Kohle, 14,5 % Erdgas, 1,3 % Sonst. fossile Brennstoffe, 46,2 % Strom aus Erneuerbarer Energie mit Herkunftsn...
	5.2. Bei Wahl der Zusatzoption „Ökostrom“: Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 0,0 % Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,0 % Sonst. fossile Brennstoffe, 50,9 % Strom aus Erneuerbarer Energie, gefördert nach EEG, 4...




